„Bürgermeister – Sozialpaket“

Was bedeutet der Gesetzesbeschluss konkret für Bürgermeister/innen?

Erstattungsbeträge: Den Ländern wird die Möglichkeit eröffnet, Regelungen zur Verbesserung der Überweisung des Anrechnungsbetrages zu schaffen. Darunter fallen auch die Erstattungsbeiträge der Gemeinden für Gemeindemandatare. Die für die Mandatar/innen bezugsauszahlenden Stellen sollen künftig die Pensionsbeiträge der Mandatar/innen zuzüglich des Dienstgeberanteils monatlich, halbjährlich bzw. jährlich an die zuständige Pensionsversicherung überweisen können. Nach Ablauf des Kalenderjahres (statt nach Ende der politischen Funktion) können die Mandatar/innen so wie jede/r andere Versicherte die Erstattung der Beiträge beantragen, soweit diese Beiträge auf Bezügen über der Höchstbeitragsgrundlage beruhen. Diese Regelung tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

Arbeitslosenversicherung: Wenn eine politische Aufwandsentschädigung den Ausgleichszulagen-Richtsatz zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge (statt bisher: Geringfügigkeitsgrenze) nicht überschreitet, gebührt Arbeitslosengeld. Die Rahmenfrist im Arbeitslosenversicherungsgesetz wird um die Dauer der politischen Funktion verlängert. Anspruch auf Arbeitslosengeld aus dem Zivilberuf besteht nach Ende der politischen Funktion. Diese Regelung tritt schon rückwirkend mit 1. Juli 2011in Kraft. 

Ruhensbestimmungen: Eine Frühpension wegen langer Versicherungsdauer oder eine Invaliditäts-Pension soll ungekürzt neben einem politischen Bezug zustehen, wenn dieser 3.998 Euro pro Monat (49% des Ausgangsbetrages des Bezügebegrenzungs-BVG) nicht überschreitet, weil dieser Bezug künftig nicht mehr als Erwerbseinkommen gewertet wird. Mit einem Änderungsantrag wurden auch ÖBB-Pensionisten in diese Regelung mit einbezogen. Diese Regelung tritt schon rückwirkend mit 1. Juli 2011 in Kraft.
